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RS OGH 1953/7/15 2Ob356/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1953

Norm

ABGB §372

EO §341 A

ZPO §1

Rechtssatz

Derjenige, dem vom Verp9ichteten nach der Pfändung seines gewerblichen Unternehmens die Bestandrechte am

Geschäftslokal entgegen dem Verfügungsverbot abgetreten wurden, ist keinesfalls zur Räumungsklage in Ansehung

des Lokales aktiv legitimiert; dies auch dann nicht, wenn sich die Klage gegen einen titellosen Benützer dieses Lokales

richtet.
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